
1 

Übersicht der Änderungen der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Bielefeld         Anlage 2 
                 
 
 
 

Alt neu Bemerkung 
G e s c h ä f t s o r d n u n g 

 
des Rates der Stadt Bielefeld 

--------------------------------------------------- 
 

§ 1 
Sitzungen des Rates 

 
(1) Der Rat tritt innerhalb von vier Wochen nach der 

Neuwahl zu seiner ersten Sitzung zusammen. 
 

(2) ……………………... 
 

(3) ……………………... 
 

 

 
 
 
 
 

§ 1 
Sitzungen des Rates 

 
(1) Der Rat tritt innerhalb von drei Wochen nach der 

Neuwahl zu seiner ersten Sitzung zusammen. 
 

(2) …………………….. 
 

(3) …………………..  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
gesetzliche Änderung (§ 47 Abs. 1 GO NRW)  
 
 
 
 
 
 

§ 1 a 
Ältestenrat 

 
(1) Der Ältestenrat besteht aus dem Oberbürgermeis-

ter als Vorsitzendem, den Fraktionsvorsitzenden 
und den Fraktionsgeschäftsführern. Eine Stellver-
tretung ist zulässig. 
 

 
 
 
(2) Der Ältestenrat tritt auf Verlangen des Oberbür-

germeisters zusammen. Er ist unverzüglich einzu-
berufen, wenn dies von mindestens zwei Mitglie-
dern unter Angabe der zur Beratung zu stellenden 
Gegenstände verlangt wird. Er kann beraten, wenn 
mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 
 

 

§ 2  
Ältestenrat 

 
(1) Der Ältestenrat besteht aus der Oberbürgermeiste-

rin/dem Oberbürgermeister (Vorsitz), den Frakti-
onsvorsitzenden und Gruppensprecherinnen und 
Gruppensprechern sowie den Geschäftsführerinnen 
und -führern der Fraktionen und Gruppen. Eine 
Stellvertretung ist zulässig. 
 

 
(2) Der Ältestenrat tritt auf Verlangen der Oberbürger-

meisterin/des Oberbürgermeisters zusammen. Er 
ist unverzüglich einzuberufen, wenn dies von min-
destens zwei Mitgliedern unter Angabe der zur Be-
ratung zu stellenden Gegenstände verlangt wird. Er 
kann beraten, wenn mehr als die Hälfte seiner Mit-
glieder anwesend ist. 
 

 
 
 
Auch die Sprecher/-innen und Geschäftsführer/-innen 
der Gruppen sollen im Ältestenrat vertreten sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unerheblich, da der Ältestenrat keine Entscheidungs-
befugnis hat 
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(3) Der Ältestenrat unterstützt den Oberbürgermeister 
bei der Führung der Geschäfte des Rates und be-
rät ihn bei der Führung der ihm in diesem Zusam-
menhang obliegenden Pflichten. Er dient der inter-
fraktionellen Zusammenarbeit. Er ist kein Aus-
schuss im Sinne der Gemeindeordnung. 
 

 
(4) ………………………………….. 

 

(3) Der Ältestenrat unterstützt die Oberbürgermeiste-
rin/den Oberbürgermeister bei der Führung der Ge-
schäfte des Rates und berät sie/ihn bei der Führung 
der ihm in diesem Zusammenhang obliegenden 
Pflichten. Er dient der interfraktionellen Zusam-
menarbeit. Er ist kein Ausschuss im Sinne der Ge-
meindeordnung.  

 
(4) ………………………………….. 

 
§ 2 

Einberufung der Sitzungen 
 
(1) Der Rat wird durch schriftliche Einladung mit Ta-

gesordnung von dem Oberbürgermeister, zu sei-
ner ersten Sitzung nach der Neuwahl von dem 
bisherigen Oberbürgermeister einberufen. 
 

 
 
 
 
 
 
(2) Die Einladungsfrist beträgt sechs Tage. In beson-

ders dringenden Fällen kann der Oberbürgermeis-
ter die Einladungsfrist abkürzen. 
 

 
 
 
 
 
(3) Der Tagesordnung sind Beschlussvorlagen beizu-

fügen, die im zuständigen Fachausschuss vorbe-
raten sein sollen. 
 

 
 
 
 

§ 3  
Einberufung der Sitzungen 

 
(1) Der Rat wird durch Übersendung einer Einladung 

an alle Ratsmitglieder einberufen. Die Einladung 
erfolgt in schriftlicher Form oder auf Antrag auf e-
lektronischem Weg.  

 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Einladung muss den Ratsmitgliedern mindes-

tens sechs volle Tage vor dem Sitzungstag zuge-
hen. In besonders dringenden Fällen kann die 
Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister die 
Einladungsfrist auf drei Tage abkürzen. Die Dring-
lichkeit ist in der Einladung zu begründen. 
 

 
 
(3) Die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister 

bereitet die Beschlüsse des Rates vor. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
gesetzliche Änderung (Wegfall „nach der Neuwahl…“, 
§ 47 Abs. 1 GO NRW; Wahl OB und Rat nicht mehr 
zeitgleich) 
 

Geplantes Verfahren für Einladungen: 
- elektronische Übermittlung, wenn RM dies beantragt 

hat (RM muss die Empfänger-E-Mail festlegen) 
-  E-Mail an RM, dass Einladung im Ratsinfo zur Verfü-

gung steht 
- Einladung mit verschlüsseltem nichtöff. Teil wird als 

Dokument der Mail beigefügt 
 
Einladungsfrist deutlicher  
 
 
 
Die bisherige Abkürzungsregelung ist nicht konkret ge-
nug. 
 
 
 
§ 62 Abs. 2 GO NRW “Der Oberbürgermeister bereitet 
die Beschlüsse des Rates, der Bezirksvertretungen 
und der Ausschüsse vor.“ 
Der Rat kann dem Oberbürgermeister nicht vorschrei-
ben, wie das geschehen soll (Regelung in MusterGe-
schO nicht enthalten). 
 
 



3 

(4) Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung 
sind vom Oberbürgermeister öffentlich bekannt zu 
machen. 

 

(4) Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung 
sind von der Oberbürgermeisterin/dem Oberbür-
germeister öffentlich bekannt zu machen. 
 
Tagesordnungspunkte des nichtöffentlichen Teils 
der Sitzung sind dabei so zu bezeichnen, dass die 
Nichtöffentlichkeit und datenschutzrechtliche Be-
lange gewahrt bleiben. 

 

 
 
 
 
s. Beschluss der BV Mitte vom 07.01.2010  
„Die BV Mitte empfiehlt, im Rahmen der Überarbeitung der 
Hauptsatzung und der Geschäftsordnung des Rates eine 
geänderte Veröffentlichungspraxis der Tagesordnungspunk-
te des nichtöffentlichen Teils unter Wahrung der daten-
schutzrechtlichen Belange zu prüfen.“ 
(Hintergrund war, dass einige BV im Aushang nur öffentliche 
Tagesordnungspunkte aufgeführt haben.) 

§ 3 
Tagesordnung 

 
(1) Der Oberbürgermeister setzt die Tagesordnung 

fest. 
 

(2) Jeder Verhandlungsgegenstand muss besonders 
bezeichnet sein. Einen Punkt "Verschiedenes" darf 
die Tagesordnung nicht enthalten. 
 

(3) Vorschläge zur Tagesordnung können von Rats-
mitgliedern eingereicht werden zu Angelegenhei-
ten, für die der Rat zuständig ist. Sie sind schrift-
lich beim Oberbürgermeister einzureichen und 
müssen den Wortlaut des vorgeschlagenen Be-
schlusses enthalten. Für die Frist gilt Absatz 4 
entsprechend. 
 

(4) In die Tagesordnung sind Vorschläge aufzuneh-
men, die dem Oberbürgermeister bis zum 9. Tag, 
12.00 Uhr vor einer Sitzung von einem Fünftel der 
Ratsmitglieder oder einer Fraktion schriftlich zu-
gegangen sind. Verspätet zugegangene Vorschlä-
ge zur Tagesordnung, die nicht in die Tagesord-
nung aufgenommen werden, sind in die Tages-
ordnung der nächstfolgenden Sitzung aufzuneh-
men. 
 

(5) Die Tagesordnung kann in der Sitzung durch Be-
schluss des Rates erweitert werden, wenn es sich 

§ 4  
Tagesordnung 

 
(1) Die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister 

setzt die Tagesordnung fest. 
 

(2) Jeder Verhandlungsgegenstand muss besonders 
bezeichnet sein. Einen Punkt "Verschiedenes" darf 
die Tagesordnung nicht enthalten.  
 

(3) Jedes Ratsmitglied kann Vorschläge zur Tagesord-
nung zu Angelegenheiten, für die der Rat zuständig 
ist, einreichen. Sie sind schriftlich bei der Oberbür-
germeisterin/dem Oberbürgermeister einzureichen 
und müssen den Wortlaut des vorgeschlagenen 
Beschlusses enthalten. Für die Frist gilt Absatz 4 
entsprechend.  
 

(4) In die Tagesordnung sind Vorschläge aufzuneh-
men, die der Oberbürgermeisterin/dem Oberbür-
germeister bis zum 9. Tag, 12.00 Uhr vor einer Sit-
zung von einem Fünftel der Ratsmitglieder oder ei-
ner Fraktion schriftlich zugegangen sind. Verspätet 
zugegangene Vorschläge zur Tagesordnung, die 
nicht in die Tagesordnung aufgenommen werden, 
sind in die Tagesordnung der nächstfolgenden Sit-
zung aufzunehmen.  
 

(5) Die Tagesordnung kann in der Sitzung durch Be-
schluss des Rates erweitert werden, wenn es sich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
redaktionelle Änderung 
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um Angelegenheiten handelt, die keinen Aufschub 
dulden oder die von äußerster Dringlichkeit sind. 

 

um Angelegenheiten handelt, die keinen Aufschub 
dulden oder die von äußerster Dringlichkeit sind 
(Dringlichkeitspunkte).  

 
 

 
 
Ergänzung in Abgrenzung zur Dringlichkeitsentschei-
dung nach § 60 GO NRW 

§ 4 
Öffentlichkeit der Sitzungen 

 
(1) Die Sitzungen des Rates sind öffentlich, soweit 

nicht durch Rechtsvorschriften oder die Ge-
schäftsordnung etwas anderes bestimmt ist. 
 

(2) In nichtöffentlicher Sitzung ist zu verhandeln, wenn 
es das öffentliche Wohl im allgemeinen, das Inte-
resse der Stadt oder die Wahrung schutzwürdiger 
Interessen einzelner erfordert. 

      Das ist in der Regel der Fall bei 
a) Personalangelegenheiten, 
b) Bürgschaftsübernahmen, 
c) Vertragsangelegenheiten nach § 41 Abs. 1 

Buchstabe r) GO NW, 
d) Grundstücksangelegenheiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Rat kann auf Antrag eines Ratsmitgliedes 
oder auf Vorschlag des Oberbürgermeisters 
beschließen, weitere Angelegenheiten im 
nichtöffentlichen Teil der Sitzung zu beraten. 
Entsprechende Anträge oder Vorschläge wer-
den in nichtöffentlicher Sitzung begründet, be-
raten und entschieden. Falls dem Antrag oder 
dem Vorschlag stattgegeben wird, ist die Öf-

§ 5  
Öffentlichkeit der Sitzungen 

 
(1) Die Sitzungen des Rates sind öffentlich, soweit 

nicht durch Rechtsvorschriften oder die Geschäfts-
ordnung etwas anderes bestimmt ist. 
 

(2) Folgende Angelegenheiten sind in nichtöffentlicher 
Sitzung ist zu verhandeln: 
a) Personalangelegenheiten,  
b) Liegenschaftsangelegenheiten. 
c) Vergaben,  
d) Stundung, Niederschlagung und Erlass von 

Forderungen; 
e) Bürgschaftsübernahmen, 
f) Angelegenheiten der Rechnungsprüfung; 
g) Aufnahme von Krediten;  
h) Maßnahmen zur Bodenordnung.  
i) Angelegenheiten der zivilen Verteidigung 
j) Verträge der Stadt Bielefeld mit Mitgliedern 

des Rates, der Bezirksvertretungen und der 
Ausschüsse sowie mit der Oberbürgermeiste-
rin/dem Oberbürgermeister und leitenden 
Dienstkräften der Stadt Bielefeld. 

Dies gilt nicht, wenn im Einzelfall weder Gründe 
des öffentlichen Wohls noch berechtigte Ansprü-
che oder Interessen einzelner den Ausschluss der 
Öffentlichkeit gebieten. 
 

Der Rat kann auf Antrag eines Ratsmitgliedes oder 
auf Vorschlag der Oberbürgermeisterin/des Ober-
bürgermeisters beschließen, weitere Angelegenhei-
ten im nichtöffentlichen Teil der Sitzung zu beraten. 
Entsprechende Anträge oder Vorschläge werden in 
nichtöffentlicher Sitzung begründet, beraten und 
entschieden. Falls dem Antrag oder dem Vorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Ausschüssen (s. § 20 GeschORat alt) auch für 

a) Stundung, Niederschlagung und Erlass von 
Forderungen; 

b) Angelegenheiten der Rechnungsprüfung; 
c) Aufnahme von Krediten;  
d) Vergaben;  
e) Maßnahmen zur Bodenordnung.  

Da Durchlaufvorlagen nicht nichtöffentlich und öffent-
lich zugleich sein können, sollte dies auch für den Rat 
gelten 
„Vergaben“ wurde zusätzlich aufgenommen. 
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fentlichkeit in geeigneter Weise zu unterrich-
ten, dass in nichtöffentlicher Sitzung weiterver-
handelt wird. 
 
 
 

(3) Mitglieder der Bezirksvertretungen und sachkundi-
ge Bürger im Sinne des § 58 Abs. 3 GO NW kön-
nen an nichtöffentlichen Sitzungen des Rates als 
Zuhörer teilnehmen. Die Teilnahme als Zuhörer 
begründet keinen Anspruch auf Ersatz des Ver-
dienstausfalls und auf Zahlung von Sitzungsgeld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Alle Zuhörer an einer nichtöffentlichen Sitzung des 

Rates haben sich in der Pause zwischen dem öf-
fentlichen und dem nichtöffentlichen Teil der Ta-
gesordnung in eine Liste einzutragen und in dem 
für Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungsraumes 
Platz zu nehmen. 
 

(5) Die Berechtigung zur Teilnahme als Zuhörer ist 
vom Schriftführer des Rates vor Beginn der nicht-
öffentlichen Sitzung zu prüfen. Der Nachweis wird 
durch Vorlage eines vom Oberbürgermeister aus-
gestellten Ausweises geführt. 

 

stattgegeben wird, ist die Öffentlichkeit in geeigne-
ter Weise zu unterrichten, dass in nichtöffentlicher 
Sitzung weiterverhandelt wird.  
Soll ein bisher nichtöffentlicher Punkt in öffentlicher 
Sitzung beraten werden, ist entsprechend zu ver-
fahren. 
 

(3) Mitglieder der Bezirksvertretungen und Aus-
schussmitglieder können - soweit nicht die Voraus-
setzungen des § 31 GO NRW (Ausschließungs-
gründe) vorliegen und soweit deren Aufgabenbe-
reich durch den Beratungsgegenstand berührt  
wird - an nichtöffentlichen Sitzungen des Rates als 
Zuhörerin/Zuhörer teilnehmen. Geschäftsführerin-
nen und Geschäftsführer von Fraktionen und Grup-
pen sowie von ihnen bestimmte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter können an nichtöffentlichen Sitzun-
gen des Rates als Zuhörer teilnehmen, wenn sie 
zuvor nach den Vorschriften des Verpflichtungsge-
setzes verpflichtet worden sind. Die Teilnahme als 
Zuhörerin/Zuhörer begründet keinen Anspruch auf 
Ersatz des Verdienstausfalls und auf Zahlung von 
Sitzungsgeld.  
 

 
 
 
(4) Alle Zuhörerinnen und Zuhörer an einer nichtöffent-

lichen Sitzung des Rates haben sich in der Pause 
zwischen dem öffentlichen und dem nichtöffentli-
chen Teil der Tagesordnung in eine Liste einzutra-
gen und in dem für Zuhörerinnen/Zuhörer bestimm-
ten Teil des Sitzungsraumes Platz zu nehmen.  
 

(5) Die Berechtigung zur Teilnahme als Zuhörerin/ 
Zuhörer ist von der Schriftführerin/dem Schriftführer 
des Rates vor Beginn der nichtöffentlichen Sitzung 
zu prüfen. Der Nachweis wird durch Vorlage eines 
von der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeis-
ter ausgestellten Ausweises geführt.  

 

 
 
Die Regelung dient der Klarstellung. 
 
 
 
§ 48 Abs. 4 GO NRW  „Mitglieder der Bezirksvertre-
tungen und der Ausschüsse können nach Maßgabe 
der Geschäftsordnung an den nichtöffentlichen Sitzun-
gen des Rates teilnehmen.“ 
In Ausschüssen können nach § 58 Abs. 1 Satz 4 GO 
NRW Mitglieder der Bezirksvertretungen und Mitglieder 
anderer Ausschüsse nach Maßgabe der Geschäfts-
ordnung an nichtöffentlichen Sitzungen teilnehmen, 
soweit deren Aufgabenbereich durch den Beratungs-
gegenstand berührt wird.  
Die Regelungen wurden für Rat und Ausschüsse ver-
einheitlicht; der Hinweis auf evtl. Ausschließungsgrün-
de wurde zur Klarstellung aufgenommen. 
Lt. Ratsbeschluss vom 13.03.2008 und Erlass des IM 
vom 06.05.1985 können Geschäftsführerinnen und 
Geschäftsführer sowie Assistentinnen/Assistenten von 
Fraktionen und Gruppen an nichtöffentlichen Sitzun-
gen des Rates als Zuhörer teilnehmen, wenn sie zuvor 
nach den Vorschriften des Verpflichtungsgesetzes 
verpflichtet worden sind. 
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 § 6 
Akteneinsicht, Rederecht 

 

(1) Für die Akteneinsichtsrechte gelten die Vorschriften 
der GO NRW (§ 55). Anträge auf Akteneinsicht sind 
unmittelbar an die Oberbürgermeisterin/den Ober-
bürgermeister zu richten. Akteneinsicht wird nur in-
nerhalb der Diensträume gewährt. 

 

(2) Bezirksbürgermeisterinnen/Bezirksbürgermeistern, 
die nicht Ratsmitglied sind, ist auf ihr Verlangen bei 
Angelegenheiten, die auf Vorschlag oder Anregung 
einer Bezirksvertretung zurückgehen, das Wort zu 
erteilen.  

(3) Das Rederecht der Gleichstellungsbeauftragten er-
gibt sich aus der Hauptsatzung, das Rederecht von 
Beiratsmitgliedern aus der jeweiligen Satzung des 
Beirates. 

Neu aufgenommene Regelung 
(s. bisher § 8 HS) 
 
 
 
 
 
 
 
s. § 6 Abs.3 der geänderten Hauptsatzung (7. Änderungssatzung) 
 
 

§ 5 
Vorsitz 

 
(1) Den Vorsitz im Rat führt der Oberbürgermeister. 

Im Falle seiner Verhinderung übernehmen die 
Stellvertreter des Oberbürgermeisters in der durch 
die Wahl festgelegten Reihenfolge den Vorsitz. 
Sind die Stellvertreter verhindert, so wählt der Rat 
unter dem Vorsitz des an Lebensjahren ältesten 
Mitgliedes für die Dauer der Verhinderung einen 
Vorsitzenden aus seiner Mitte. 

 
 
 
 

(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen, eröffnet 
und schließt die Sitzungen, handhabt die Ordnung 
und übt das Hausrecht aus. 
Ist er Berichterstatter zu einem Tagesordnungs-
punkt oder will er zur Sache selbst Stellung neh-
men, so hat er bis zur Erledigung des betreffenden 
Tagesordnungspunktes den Vorsitz wegen Ver-
hinderung abzugeben. 

 

§ 7  
Vorsitz 

 
(1) Den Vorsitz im Rat führt die Oberbürgermeiste-

rin/der Oberbürgermeister. Im Falle ihrer/seiner 
Verhinderung übernehmen die Stellvertreterin-
nen/Stellvertreter der Oberbürgermeisterin/des 
Oberbürgermeisters in der durch die Wahl festge-
legten Reihenfolge den Vorsitz. Sind die Stell-
vertreterinnen/Stellvertreter verhindert, so wählen 
die Ratsmitglieder unter dem Vorsitz des an Le-
bensjahren ältesten Mitgliedes für die Dauer der 
Verhinderung eine Vorsitzende/einen Vorsitzen-
den aus ihrer Mitte. 

 

(2) Die Vorsitzende/der Vorsitzende leitet die Ver-
handlungen, eröffnet und schließt die Sitzungen, 
handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht 
aus.  
Wenn die Vorsitzende/der Vorsitzende zu einem 
Tagesordnungspunkt die Berichterstattung über-
nimmt oder zur Sache selbst Stellung nehmen 
möchte, ist der Vorsitz wegen Verhinderung bis 
zur Erledigung des betreffenden Tagesordnungs-
punktes abzugeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
gesetzliche Änderung 
Die neue GO NRW unterscheidet zwischen Rat  
(= Oberbürgermeister und RM) und Ratsmitglieder; 
hier sind nur die Ratsmitglieder gemeint. 
 
 
 
 
 
 
 
redaktionelle Änderung 
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§ 7 
Befangenheit 

 
Ratsmitglieder, auf die die Voraussetzungen des § 31 
GO NW zutreffen oder zutreffen könnten, müssen dies 
dem Oberbürgermeister unverzüglich, möglichst vor 
Beginn der Beratung, mitteilen. 

 

§ 9 
Befangenheit 

 
Ratsmitglieder, auf die die Voraussetzungen der Be-
fangenheit zutreffen oder zutreffen könnten (§ 31 GO 
NW oder andere Spezialvorschrift), müssen dies der 
Vorsitzenden/dem Vorsitzenden des Rates unverzüg-
lich, möglichst vor Beginn der Beratung, mitteilen. 
Das jeweilige Ratsmitglied muss den Sitzungsraum 
verlassen; bei öffentlichen Sitzungen kann sich das 
Ratsmitglied in dem für Zuhörerinnen/Zuhörer be-
stimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten. 

 

 
 
 
Es gibt auch eine Befangenheit nach § 16 Vergabe-
ordnung. 
Der Oberbürgermeister führt ggf. nicht immer den Vor-
sitz. 
 
 
zur Klarstellung (s. Text § 31 Abs. 4 GO NRW) 

§ 8 
Verhandlungsablauf 

 
Der Rat verhandelt in der Regel wie folgt: 
 
1)  Eröffnung der Sitzung; 
2)  Wahl des Vorsitzenden, falls der Oberbürgermeis-

ter und seine Stellvertreter verhindert sind; 
 

3)  Feststellung der ordnungsmäßigen Einladung und 
der Beschlussfähigkeit; 

4)  Genehmigung der Niederschrift der letzten Ratssit-
zung; 

5)  Mitteilungen; 
6)  Anfragen; 
7)  Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen; 
8)  Behandlung der unerledigten Punkte der letzten 

Tagesordnung; 
9)  Anträge; 
10) Beratung und Beschlussfassung über Vorlagen der 

Ausschüsse; 
11) unmittelbare Vorlagen des Oberbürgermeisters; 
12) Dringlichkeitspunkte; 
13) Schließung der Sitzung. 
 

 

§ 10 
Verhandlungsablauf 

 
Der Rat verhandelt in der Regel wie folgt: 
 
(1) Eröffnung der Sitzung; 
(2) Wahl der/des Vorsitzenden, falls die Oberbürger-

meisterin/der Oberbürgermeister und die Stell-
vertreterinnen/Stellvertreter verhindert sind; 

(3) Feststellung der ordnungsmäßigen Einladung und 
der Beschlussfähigkeit; 

(4) Genehmigung der Niederschrift der letzten Rats-
sitzung; 

(5) Mitteilungen (ohne Aussprache); 
(6) Anfragen; 
(7) Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen; 
(8) Behandlung der unerledigten Punkte der letzten 

Tagesordnung; 
(9) Anträge; 
(10) Beratung und Beschlussfassung über Vorlagen 

der Ausschüsse; 
(11) unmittelbare Vorlagen der Oberbürgermeisterin/ 

des Oberbürgermeisters; 
(12) Dringlichkeitspunkte; 
(13) Bericht zu Beschlüssen aus vorangegangenen 

Sitzungen 
(14) Schließung der Sitzung. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zur Klarstellung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zusätzlich aufgenommen 
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§ 9 
Änderungsanträge 

 
(1) Zu jedem Punkt der Tagesordnung können bis zur 

Abstimmung Änderungsanträge gestellt werden. 
Der Vorsitzende kann verlangen, dass mündlich 
gestellte Änderungsanträge schriftlich vorgelegt 
werden. 
 

(2) Änderungsanträge, die vor der Beratung dieses 
Punktes der Tagesordnung eingegangen sind, 
werden von dem Vorsitzenden vor Beginn der Be-
ratung bekannt gegeben. 
 

(3) Liegen mehrere Änderungsanträge vor, so hat der 
weitestgehende Antrag Vorrang in der Reihenfolge 
der Behandlung; im Zweifel entscheidet der Vor-
sitzende. Er kann gleichgerichtete Anträge zu ei-
nem Antrag zusammenfassen. Im übrigen be-
schließt der Rat über die Änderungsanträge in der 
Reihenfolge des Eingangs der einzelnen Anträge. 
 

(4) Über Änderungsanträge ist einzeln zu beraten und 
abzustimmen, bevor über den ursprünglichen An-
trag entschieden wird. 
 

(5) Wird ein Änderungsantrag angenommen, so gilt 
der geänderte Antrag als neue Beratungsgrundla-
ge. 
 

(6) § 3 findet keine Anwendung. 
 

§ 11 
Anträge zu einem Tagesordnungspunkt 

 
(1) Zu jedem Punkt der Tagesordnung (außer Mittei-

lungen und Anfragen) können jeweils bis zum Ab-
schluss der Beratungen Anträge gestellt werden. 
Die/der Vorsitzende kann verlangen, dass münd-
lich gestellte Anträge schriftlich vorgelegt werden. 
 

(2) Anträge, die vor der Beratung dieses Punktes der 
Tagesordnung eingegangen sind, werden von 
der/dem Vorsitzenden vor Beginn der Beratung 
bekannt gegeben. 
 

(3) Liegen mehrere Anträge vor, so hat der wei-
testgehende Antrag Vorrang in der Reihenfolge 
der Behandlung; im Zweifel entscheidet die/der 
Vorsitzende. Sie/er kann gleichgerichtete Anträge 
zu einem Antrag zusammenfassen. Im Übrigen 
beschließt der Rat über die Anträge in der Rei-
henfolge des Eingangs der einzelnen Anträge. 
 

(4) Über die Anträge ist einzeln zu beraten und abzu-
stimmen, bevor über den ursprünglichen An-
trag/die Vorlage entschieden wird. 
 

(5) Wird ein Antrag angenommen, so gilt der geän-
derte Antrag als neue Beratungsgrundlage. 
 

(6) § 4 findet keine Anwendung. 
 

 
Der Begriff „Änderungsantrag“ wurde unterschiedlich 
interpretiert und deshalb durch „Antrag“ ersetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch zu Vorlagen sind Anträge möglich. 
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§ 10    

Anträge 
 
(1) Ist über einen Antrag abgestimmt worden, so kann 

dieser Beschluss in der gleichen Sitzung des Ra-
tes nur aufgehoben oder abgeändert werden, 
wenn zuvor die Dringlichkeit der erneuten Be-
schlussfassung mit Zweidrittelmehrheit bejaht 
worden ist. 
 

 
(2) Ist ein Antrag auf Aufhebung eines früheren Be-

schlusses einmal abgelehnt worden, so darf ein 
gleicher Antrag vor Ablauf von sechs Monaten nur 
gestellt werden, wenn er von der Mehrheit unter-
stützt wird. 

 
 

§ 12    
Aufhebung und Änderung von Beschlüssen 

 
(1) Ist über einen Tagesordnungspunkt abgestimmt 

worden, so kann dieser Beschluss in der gleichen 
Sitzung des Rates nur aufgehoben oder abgeändert 
werden, wenn zuvor die Dringlichkeit der erneuten 
Beschlussfassung mit Zweidrittelmehrheit des Ra-
tes bejaht worden ist. 
 

 
(2) Ist ein Antrag auf Aufhebung eines früheren Be-

schlusses einmal abgelehnt worden, so darf ein 
gleicher Antrag vor Ablauf von sechs Monaten nur 
gestellt werden, wenn er von der Mehrheit des Ra-
tes unterstützt wird. 

 
 

 
 
 
Gemeint sind nicht nur Anträge nach § 4 Abs. 4 Ge-
schORat.  
 
 
gesetzliche Änderung 
Klarstellung, dass Oberbürgermeister mit abstimmen 
darf (Oberbürgermeister ist Mitglied des Rates) 
 
 
 
 
gesetzliche Änderung 
Klarstellung, dass Oberbürgermeister mit abstimmen 
darf (Oberbürgermeister ist Mitglied des Rates) 
 

§ 11 
Anträge zur Geschäftsordnung 

 
(1) Jedes Ratsmitglied ist berechtigt, während der Sit-

zung Anträge zur Geschäftsordnung zu stellen. 
 

(2) Hierzu gehören insbesondere Anträge auf 
            a)  Schluss der Rednerliste, 
            b)  Beendigung der Aussprache, 
            c)  Unterbrechung oder Vertagung der Sitzung, 
            d)  Verweisung an einen Ausschuss oder Ver-

tagung des Punktes. 
 

(3) Anträge auf Schluss der Rednerliste oder Beendi-
gung der Aussprache darf nur stellen, wer zu dem 
Punkt der Tagesordnung nicht gesprochen hat. 
 
 
 
 

 
 

§ 13 
Anträge zur Geschäftsordnung 

 
(1) Jedes Ratsmitglied ist berechtigt, während der Sit-

zung Anträge zur Geschäftsordnung zu stellen. 
 

(2) Hierzu gehören insbesondere Anträge auf 
            a)  Schluss der Rednerliste, 
            b)  Beendigung der Aussprache, 
            c)  Unterbrechung oder Vertagung der Sitzung, 
            d)  Verweisung an einen Ausschuss oder Ver-

tagung des Punktes 
 
(3) Anträge auf Schluss der Rednerliste oder Beendi-

gung der Aussprache darf nur stellen, wer zu dem 
Punkt der Tagesordnung nicht gesprochen hat. 
Bei Verweisung an einen Ausschuss wird die bis 
zu diesem Zeitpunkt bestehende Rednerliste ab-
gearbeitet. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festlegung im ÄR am 18.04.2005 
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(4) Auf einen Antrag "zur Geschäftsordnung" gibt der 

Vorsitzende dem Antragsteller außer der Reihe 
das Wort zur Begründung und lässt nach Beratung 
darüber abstimmen. 
 

(5) Ausführungen zur Geschäftsordnung dürfen sich 
nur auf das Verfahren bei der Behandlung des Be-
ratungspunktes beziehen. 
 

(6) § 3 findet keine Anwendung. 
 
 

 

(4) Bei einem Antrag auf Nichtbefassung muss der 
Antragstellerin/dem Antragsteller zuvor die Gele-
genheit gegeben werden, die Notwendigkeit einer 
Sacherörterung darzulegen. 

 
(5) Auf einen Antrag "zur Geschäftsordnung" gibt 

die/der Vorsitzende der Antragstellerin/dem An-
tragsteller außer der Reihe das Wort zur Begrün-
dung und lässt nach Beratung darüber abstim-
men.  

 
(6) Ausführungen zur Geschäftsordnung dürfen sich 

nur auf das Verfahren bei der Behandlung des 
Beratungspunktes beziehen.  

 
(7) § 4 findet keine Anwendung.  
 

 

s. Urteil VG Düsseldorf vom 30.08.2005; Az. 1K 
5578/03 

§ 12 
Beratung 

 
(1) Ein Ratsmitglied darf nur sprechen, wenn ihm der 

Vorsitzende das Wort erteilt hat. 
 

(2) Der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfol-
ge der Wortmeldungen, indem er den Namen auf-
ruft. Wird das Wort gleichzeitig von mehreren 
Ratsmitgliedern gewünscht, entscheidet der Vor-
sitzende über die Reihenfolge. Der Vorsitzende 
kann zur Leitung der Verhandlungen jederzeit das 
Wort ergreifen. 
 

(3) Der Redner soll von einem Mikrofon aus spre-
chen. 
 

 
 
 
 
 
 

§ 14 
Beratung 

 
(1) Ein Ratsmitglied darf nur sprechen, wenn ihm 

die/der Vorsitzende das Wort erteilt hat. 
 

(2) Die/der Vorsitzende erteilt das Wort in der Rei-
henfolge der Wortmeldungen, indem sie/er den 
Namen aufruft. Wird das Wort gleichzeitig von 
mehreren Ratsmitgliedern gewünscht, entscheidet 
die/der Vorsitzende über die Reihenfolge. Die/der 
Vorsitzende kann zur Leitung der Verhandlungen 
jederzeit das Wort ergreifen. 
 

(3) Die Rednerin/der Redner soll von einem Mikrofon 
aus sprechen. 
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(4) Die Gesamtredezeit je Tagesordnungspunkt wird 

wie folgt begrenzt: 
       a) Jede Fraktion und jedes fraktionslose Ratsmit-

glied erhält drei Minuten Redezeit. 
       b) Eine weitere Redezeit von achtunddreißig Minu-

ten wird auf die Fraktionen nach dem Verhält-
nis ihrer Mitgliederzahlen mit der Maßgabe 
aufgeteilt, dass jede Fraktion eine weitere Re-
dezeit von mindestens sieben, höchstens zwölf 
Minuten erhält.  

c) Der Vorsitzende kann eine Abweichung von 
dieser Festlegung der Gesamtredezeit im Ein-
vernehmen mit den Fraktionsvorsitzenden zu-
lassen; auch in diesem Fall ist die Gesamtre-
dezeit vor Eintritt in die Tagesordnung festzu-
legen. 

d) Eine Redezeitbegrenzung von 15 Minuten gilt 
auch für die Verwaltung. 
 

 
(5) Zwischenfragen aus der Mitte des Rates sind erst 

gestattet, nachdem der Vorsitzende die Ausspra-
che zu einem Gegenstand eröffnet hat. Wenn der 
Vorsitzende die Aussprache geschlossen hat, sind 
Fragen nicht mehr zulässig. Auf Befragen durch 
den Vorsitzenden kann der Redner eine Zwischen-
frage zulassen oder ablehnen. Die Frage ist mög-
lichst kurz zu formulieren. Der Vorsitzende soll im 
gleichen Zusammenhang nicht mehr als zwei Zwi-
schenfragen zulassen. 
 

 
(6) Dem Oberbürgermeister ist zur Sache jederzeit 

das Wort zu geben. Das gleiche gilt für die Beige-
ordneten mit Zustimmung des Oberbürgermeisters 
für ihren Geschäftsbereich. 

 
 

 
(4) Die Gesamtredezeit je Tagesordnungspunkt wird 

wie folgt begrenzt:  
Fraktion in der Größe 
03 - 09 Mitglieder   10 Minuten 
10 - 19 Mitglieder  15 Minuten 
20 und mehr Mitglieder 20 Minuten 
 

Gruppen     6 Minuten 
 

fraktions- und gruppen- 
lose Ratsmitglieder   3 Minuten pro Person 
 
Für die Verwaltung gilt eine Redezeitbegrenzung 
von 15 Minuten. 
 
Die/der Vorsitzende kann eine Abweichung von 
dieser Festlegung der Gesamtredezeit im Einver-
nehmen mit den Fraktionsvorsitzenden zulassen; 
auch in diesem Fall ist die Gesamtredezeit vor 
Eintritt in die Tagesordnung festzulegen. 

 
 (5) Zwischenfragen aus der Mitte des Rates sind erst 

gestattet, nachdem die/der Vorsitzende die Aus-
sprache zu einem Gegenstand eröffnet hat. Wenn 
die/der Vorsitzende die Aussprache geschlossen 
hat, sind Fragen nicht mehr zulässig. Auf Befra-
gen durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden kann 
die Rednerin/der Redner eine Zwischenfrage zu-
lassen oder ablehnen. Die Frage ist möglichst 
kurz zu formulieren. Die/der Vorsitzende soll im 
gleichen Zusammenhang nicht mehr als zwei 
Zwischenfragen zulassen. 
 

(6) Der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister 
ist zur Sache jederzeit das Wort zu geben. Das 
Gleiche gilt für die Beigeordneten mit Zustimmung 
der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 
für ihren Geschäftsbereich. 
 

(7) Bei der Beratung von Angelegenheiten, die auf 
einen Antrag oder eine Anregung einer Bezirks-
vertretung zurückgehen, haben die Bezirksbür-

 
 
 
neue Redezeiten unter Berücksichtigung der Mehr-
heitsverhältnisse im Rat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bisher nur für Ausschüsse geregelt (s. § 21 Abs. 3 alt), 
gilt auch für Rat 
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germeisterin/der Bezirksbürgermeister oder die 
Stellvertreterin/der Stellvertreter oder im Falle von 
deren Verhinderung ein anderes von der Bezirks-
vertretung entsandtes Mitglied das Recht, dazu in 
der Sitzung gehört zu werden 

 
§ 13 

Beschlüsse und Abstimmungen 
 
(1) ………………………………….. 

 
(2) Anträge, über die abgestimmt werden soll, werden 

vom Vorsitzenden oder vom Antragsteller vor der 
Abstimmung verlesen. Auf Beschlussvorlagen 
kann verwiesen werden. 
 

 
(3) Der Vorsitzende stellt die Frage so, dass der Rat 

seine Beschlüsse mit Annahme oder Ablehnung 
fasst. 
 

(4) ……………………………………  
 

(5) …………………………………….. 
 

(6) …………………………………….. 
 

(7) ……………………………………... 
 

(8) Das Abstimmungsergebnis wird durch den Ober-
bürgermeister festgestellt und  bekannt gegeben. 
 

(9) ……………………………………... 
 

§ 15 
Beschlüsse und Abstimmungen 

 
(1) ……………………………………… 

 
(2) Anträge, über die abgestimmt werden soll, werden 

von der/dem Vorsitzenden oder der Antragstelle-
rin/dem Antragsteller vor der Abstimmung verle-
sen. Auf Beschlussvorlagen kann verwiesen wer-
den. 
 

(3) Die/der Vorsitzende stellt die Frage so, dass der 
Rat seine Beschlüsse mit Annahme oder Ableh-
nung fasst. 
 

(4) …………………………………….. 
 

(5) …………………………………….. 
 

(6) ……………………………………... 
 

(7) ……………………………………... 
 
(8) Das Abstimmungsergebnis wird durch die/den 

Vorsitzenden festgestellt und bekannt gegeben. 
 

(9) …………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Oberbürgermeister führt ggf. nicht immer den Vor-
sitz. 
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§ 15 
Anfragen 

 
(1) Anfragen sind mit einer Zweitschrift spätestens ei-

ne Woche vor der Sitzung beim Oberbürgermeis-
ter einzureichen. 
 

 
(2) Die Behandlung der Anfragen in der Reihenfolge 

des Eingangs soll 30 Minuten der Sitzungszeit 
nicht überschreiten. Anfragen, die innerhalb dieser 
Zeit nicht beantwortet werden, sind bis zur nächs-
ten Sitzung zurückzustellen, sofern der Fragestel-
ler sich nicht mit einer schriftlichen Beantwortung 
einverstanden erklärt. 
 

(3) Anfragen müssen kurzgefasst sein. Sie dürfen nur 
eine konkrete Frage enthalten und sollen eine kur-
ze Beantwortung ermöglichen. Die Anfrage darf 
nicht in mehrere Unterfragen unterteilt werden so-
wie keine Beurteilungen oder Wertungen enthal-
ten. Es kann jedoch als Einleitung der Ausgangs-
punkt der Anfrage kurz dargestellt werden. Anfra-
gen, die den vorgenannten Bestimmungen nicht 
entsprechen, weist der Vorsitzende zurück. 
 

(4) Zu jeder Anfrage kann der Fragesteller zwei Zu-
satzfragen, jede Fraktion eine Zusatzfrage stellen. 
 
 

 
 
(5) Zu Anfragen und ihrer Beantwortung kann von je-

der Fraktion und vom Fragesteller abschließend 
eine Stellungnahme abgegeben werden, die die 
Dauer von drei Minuten nicht überschreiten darf. 
 
 

 
(6) Der Befragte kann die sofortige Beantwortung von 

Anfragen und Zusatzfragen ablehnen, wenn hier-

§ 17 
Anfragen 

 
(1) Anfragen sind mit einer Zweitschrift spätestens 

sechs volle Tage vor der jeweiligen Sitzung bei 
der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister 
einzureichen. 
 

(2) Die Behandlung der Anfragen in der Reihenfolge 
des Eingangs soll 30 Minuten der Sitzungszeit 
nicht überschreiten. Anfragen, die innerhalb die-
ser Zeit nicht beantwortet werden, sind bis zur 
nächsten Sitzung zurückzustellen, sofern die Fra-
gestellerin/der Fragesteller sich nicht mit einer 
schriftlichen Beantwortung einverstanden erklärt. 
 

(3) Anfragen müssen kurzgefasst sein und dürfen nur 
eine konkrete Frage mit maximal zwei Zusatzfra-
gen enthalten. Sie sollen eine kurze Beantwortung 
ermöglichen und dürfen keine Beurteilungen oder 
Wertungen enthalten. Es ist nicht zulässig, meh-
rere Anfragen zu dem gleichen Thema zu stellen. 
Die Anfrage darf nicht in mehrere Unterfragen un-
terteilt werden  Es kann jedoch als Einleitung der 
Ausgangspunkt der Anfrage kurz dargestellt wer-
den. Anfragen, die den vorgenannten Bestim-
mungen nicht entsprechen, weist die/der Vorsit-
zende zurück. 
Jede Fraktion und Gruppe, die nicht Fragestellerin 
ist, kann eine Zusatzfrage stellen. 
 

 
(4) Zu Anfragen und ihrer Beantwortung kann von je-

der Fraktion und Gruppe und von der Fragestelle-
rin/dem Fragesteller abschließend eine Stellung-
nahme abgegeben werden, die die Dauer von drei 
Minuten nicht überschreiten darf. 
 

 
(5) Die/der Befragte kann die sofortige Beantwortung 

von Anfragen und Zusatzfragen ablehnen, wenn 

 
 
 
Eine Zweitschrift ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhaltlich zur bisherigen Regelung keine Änderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch Gruppen dürfen eine Zusatzfrage stellen. 
 
 
Auch Gruppen dürfen eine Stellungnahme abgeben. 
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für besondere Gründe vorliegen. In diesem Fall ist 
die Antwort mit Einwilligung des Fragestellers 
schriftlich, sonst  in der folgenden Sitzung zu ge-
ben. Eine schriftliche Antwort ist der Niederschrift 
beizufügen. 

 
 

hierfür besondere Gründe vorliegen. In diesem 
Fall ist die Antwort mit Einwilligung der Fragestel-
lerin/des Fragestellers schriftlich, sonst in der fol-
genden Sitzung zu geben. Eine schriftliche Ant-
wort ist der Niederschrift beizufügen. 
 

 
 

§ 16 
Persönliche Bemerkungen und Erklärungen 

 
(1) Zur persönlichen Bemerkung wird das Wort erst 

nach Schluss oder Vertagung des Beratungsge-
genstandes erteilt. Der Redner darf nicht zur Sa-
che sprechen, sondern nur Äußerungen, die in der 
Aussprache in bezug auf seine Person gemacht 
worden sind, oder eigene Ausführungen richtig 
stellen. 
 

(2) Zu einer Erklärung eines Ratsmitgliedes kann der 
Vorsitzende außerhalb der Tagesordnung das 
Wort erteilen. Die Erklärung ist ihm auf Verlangen 
vorher schriftlich mitzuteilen. 
 

(3) Die Redezeit für persönliche Bemerkungen und 
Erklärungen beträgt drei Minuten. Der Vorsitzende 
kann die Redezeit verlängern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§ 18 
Persönliche Erklärungen 

 
(1) Ein Ratsmitglied kann im Rahmen der Beratung 

eines Tagesordnungspunktes eine persönliche 
Erklärung abgeben. Auf Verlangen der Vorsitzen-
den/des Vorsitzenden ist diese vorher schriftlich 
vorzulegen. 

 
(2) Die Redezeit für persönliche Erklärungen beträgt 

drei Minuten. Die/der Vorsitzende kann die Rede-
zeit verlängern.  

 

 
 
 
Keine Unterscheidung zwischen Bemerkung und Er-
klärung; es soll nur noch der Begriff „Erklärung „ver-
wandt werden 
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§ 17 
Ordnung in der Sitzung des Rates 

 
(1) Weicht ein Redner vom Gegenstand der Beratung 

ab oder überschreitet er die festgesetzte Redezeit, 
kann ihn der Vorsitzende ermahnen. Befolgt der 
Redner zwei Ermahnungen nicht, kann ihm der 
Vorsitzende das Wort entziehen. 
 
 

(2) Der Vorsitzende kann Redner, die die Ordnung 
verletzten, unter Nennung des Namens zur Ord-
nung rufen. Der Ordnungsruf und der Anlass hier-
zu dürfen von den nachfolgenden Rednern nicht 
behandelt werden. Ist der Redner dreimal in der-
selben Sitzung zur Sache angehalten oder zur 
Ordnung gerufen und beim zweiten Male auf die 
Folgen eines dritten Sach- oder Ordnungsrufes 
hingewiesen worden, so wird ihm vom Vorsitzen-
den das Wort entzogen. 
 
 

(3) Ist einem Redner das Wort entzogen, darf er es zu 
demselben Tagesordnungspunkt in derselben Sit-
zung nicht mehr erhalten. 
 

(4) Der Vorsitzende kann Personen aus dem Zuhörer-
raum entfernen lassen, wenn sie die Ordnung stö-
ren. Entsteht störende Unruhe, kann der Vorsit-
zende die Sitzung vorübergehend unterbrechen, 
notfalls ganz aufheben oder den Zuhörerraum  
räumen lassen. 
 

(5) Ton-, Film- und Videoaufzeichnungen sind nur zu-
lässig, wenn alle Ratsmitglieder damit einverstan-
den sind. 

 

§ 19 
Ordnung in der Sitzung des Rates 

 
(1) Weicht eine Rednerin/ein Redner vom Gegen-

stand der Beratung ab oder wird die festgesetzte 
Redezeit überschritten, kann die/der Vorsitzende 
die Rednerin/den Redner ermahnen. Befolgt die 
Rednerin/der Redner zwei Ermahnungen nicht, 
kann die/der Vorsitzende das Wort entziehen. 

 
(2) Die/der Vorsitzende kann Rednerinnen/Redner, 

die die Ordnung verletzen, unter Nennung des 
Namens zur Ordnung rufen. Der Ordnungsruf und 
der Anlass hierzu dürfen von den nachfolgenden 
Rednerinnen/Rednern nicht behandelt werden. Ist 
die Rednerin/der Redner dreimal in derselben Sit-
zung zur Sache angehalten oder zur Ordnung ge-
rufen und beim zweiten Male auf die Folgen eines 
dritten Sach- oder Ordnungsrufes hingewiesen 
worden, so wird ihr/ihm von der/dem Vorsitzenden 
das Wort entzogen. 
 

(3) Bei Wortentzug darf die Rednerin/der Redner zu 
demselben Tagesordnungspunkt in derselben Sit-
zung nicht mehr sprechen. 

 
(4) Die/der Vorsitzende kann Personen aus dem Zu-

hörerraum entfernen lassen, wenn sie die Ord-
nung stören. Entsteht störende Unruhe, kann 
die/der Vorsitzende die Sitzung vorübergehend 
unterbrechen, notfalls ganz aufheben oder den 
Zuhörerraum räumen lassen. 
 

 
(5) Ton-, Film- und Videoaufzeichnungen sind nur zu-

lässig, wenn alle Mitglieder des Rates damit ein-
verstanden sind. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch der Oberbürgermeister muss damit einverstan-
den sein. Die neue GO NRW unterscheidet zwischen 
Rat (Mitglieder sind Oberbürgermeister und RM) und 
Ratsmitgliedern. 
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§ 18 
Niederschriften über Ratssitzungen 

 
(1) Über jede Sitzung des Rates ist eine Niederschrift 

zu fertigen, die vom Vorsitzenden und dem Schrift-
führer zu unterzeichnen ist. Bei einem Wechsel im 
Vorsitz hat der vorübergehend amtierende Vorsit-
zende für diesen Teil am Schluss der Niederschrift 
ebenfalls zu unterzeichnen. 
 

(2) Der vom Rat zum Schriftführer bestellte Beamte 
oder Angestellte ist für die Ausfertigung verant-
wortlich. 
 
 

(3) Die Niederschrift muss die wesentlichen Inhalte 
der Diskussion (d. h. Beiträge/Argumente, die das 
Abstimmungsverhalten der Fraktionen/Gruppen 
verdeutlichen) und den Wortlaut der Beschlüsse 
mit Angabe des Abstimmungsverhältnisses enthal-
ten. Die Antwort auf eine Anfrage ist in ihrem we-
sentlichen Inhalt in die Niederschrift aufzunehmen. 
Bestandteil der Niederschrift sind auch persönliche 
Bemerkungen und Erklärungen. 
Ein Abdruck der Niederschrift ist allen Ratsmitglie-
dern, dem Oberbürgermeister, den Beigeordneten 
und dem Rechnungsprüfungsamt unverzüglich zu-
zusenden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
(4) Die bei den Sitzungen verwendeten Aufnahme-

bänder sind ungelöscht ein Jahr aufzubewahren. 
Eine Verwendung der Aufnahmebänder für andere 
als Protokollzwecke kann nur durch den Oberbür-
germeister mit schriftlicher Zustimmung des Be-

§ 20 
Niederschriften über Ratssitzungen 

 
(1) Über jede Sitzung des Rates ist eine Niederschrift 

zu fertigen, die von der/dem Vorsitzenden und der 
Schriftführerin/dem Schriftführer zu unterzeichnen 
ist. Bei einem Wechsel im Vorsitz hat die/der vo-
rübergehend amtierende Vorsitzende für diesen 
Teil am Schluss der Niederschrift ebenfalls zu un-
terzeichnen. 
 

(2) Die vom Rat bestellte Schriftführerin/der vom Rat 
bestellte Schriftführer ist für die Ausfertigung ver-
antwortlich. 
 

(3) Die Niederschrift muss die wesentlichen Inhalte 
der Diskussion (d. h. Beiträge/Argumente, die das 
Abstimmungsverhalten der Fraktionen/Gruppen 
verdeutlichen) und den Wortlaut der Beschlüsse 
mit Angabe des Abstimmungsverhältnisses ent-
halten. Die Antwort auf eine Anfrage ist in ihrem 
wesentlichen Inhalt in die Niederschrift aufzuneh-
men. Bestandteil der Niederschrift sind auch per-
sönliche Bemerkungen und Erklärungen. 
Die Niederschrift ist allen Ratsmitgliedern, der 
Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister, 
den Beigeordneten sowie dem Rechnungsprü-
fungsamt in der Regel spätestens mit der Einla-
dung zur nächsten regulären Sitzung zuleiten. Für 
die Form gelten die Vorschriften der Einladung. 
Ergänzungen oder Änderungen zu Niederschriften 
sind schriftlich bis zur Abstimmung über die Ge-
nehmigung der Niederschrift der/dem Vorsitzen-
den vorzulegen. 

 
 
(4) Die bei den Sitzungen verwendeten elektroni-

schen Aufzeichnungen sind ungelöscht ein Jahr 
aufzubewahren. Eine Verwendung der Aufzeich-
nungen für andere als Protokollzwecke kann nur 
durch die Oberbürgermeisterin/den Oberbürger-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. § 18 neu 
 
 
 
Die Niederschrift soll spätestens mit der Einladung zur 
nächsten regulären Sitzung zugeleitet werden. 
 
Ergänzungen/Änderungen müssen vor der Abstim-
mung schriftlich eingereicht werden. 
 
 
 
 
neuere Technik im Einsatz 
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troffenen zugelassen werden. 
 
 

 
(5) Dringlichkeitsentscheidungen des Oberbürger-

meisters und eines Ratsmitgliedes sind in einem 
besonderen Buch aufzuzeichnen. 

 
 

meister mit schriftlicher Zustimmung der/des Be-
troffenen zugelassen werden. 
 

 
(5) Dringlichkeitsentscheidungen der Oberbürger-

meisterin/des Oberbürgermeisters und eines 
Ratsmitgliedes sind in einem besonderen Buch 
oder elektronischem Verzeichnis aufzuzeichnen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Auch elektronische Speicherung soll möglich sein. 
 

§ 19 
Bezirksvertretungen 

 
(1) Die Geschäftsordnung gilt für die Bezirksvertre-

tungen entsprechend. § 20 Abs. 2   Buchstabe a) 
ist hinsichtlich der Beratung des Haushaltsplanes 
nicht anzuwenden. Bezirksvertretungen bilden kei-
ne Ältestenräte, sie können jedoch Arbeitsgruppen 
bilden. 
 

 
 
 
 

(2) Die Vorschriften des § 12 Abs. 4 zur Begrenzung 
der Redezeit sind für Bezirksvertretungen mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass der Vorsitzende eine 
Abweichung von der Festlegung der Gesamtrede-
zeit auf einvernehmlichen Vorschlag der Frakti-
onsvorsitzenden (d. h. auf Vorschlag von mindes-
tens zwei Dritteln der Fraktions-vorsitzenden) zu-
lassen kann. 
 

(3) ………………………………. 
 

(4) Ratsmitglieder, Bezirksvertretungsmitglieder und 
sachkundige Bürger im Sinne des § 58 Abs. 3 GO 
NW können an nichtöffentlichen Sitzungen der 
Bezirksvertretungen als Zuhörer teilnehmen. Die 
Teilnahme als Zuhörer begründet keinen An-
spruch auf Ersatz des Verdienstausfalls und auf 
Zahlung von Sitzungsgeld.  
 

§ 21 
Bezirksvertretungen 

 
(1) Die Geschäftsordnung gilt für die Bezirksvertre-

tungen entsprechend. § 20 Abs. 2   Buchstabe a) 
ist hinsichtlich der Beratung des Haushaltsplanes 
nicht anzuwenden. Bezirksvertretungen bilden 
keine Ältestenräte, sie können jedoch für die Vor-
beratung bestimmter Einzelfälle zeitlich begrenzt 
Arbeitsgruppen bilden. 

 
 
 
 
 

(2)  Die Vorschriften des § 14 Abs. 4 zur Begrenzung 
der Redezeit sind für Bezirksvertretungen mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass die/der Vorsitzende 
eine Abweichung von der Festlegung der Gesamt-
redezeit auf einvernehmlichen Vorschlag der 
Fraktionsvorsitzenden (d. h. auf Vorschlag von 
mindestens zwei Dritteln der Fraktionsvorsitzen-
den) zulassen kann.  

 
(3) ………………………………  
 
(4) Ratsmitglieder können - soweit nicht die Voraus-

setzungen des § 31 GO NRW (Ausschließungs-
gründe) vorliegen - als Zuhörerin/Zuhörer teil-
nehmen. Dies gilt auch für Mitglieder anderer Be-
zirksvertretungen und für Ausschussmitglieder 
soweit deren Aufgabenbereich durch den Bera-
tungsgegenstand berührt wird. Die Teilnahme als 
Zuhörerin/Zuhörer begründet keinen Anspruch auf 

 
 
Die Haushaltssatzung, deren Bestandteil der Haus-
haltsplan ist, muss nach den Vorschriften der GO 
NRW öffentlich gemacht werden. Der Hinweis kann 
daher entfallen. 
 
Bezirksvertretungen dürfen nach § 36 Abs. 5 GO NRW 
keine Ausschüsse bilden. Da Arbeitsgruppen den Aus-
schüssen gleichzusetzen sind, dürfen dauerhafte Ar-
beitsgruppen nicht eingerichtet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 36 Abs. 6 GO NRW : Ratsmitglieder, die nicht in dem 
Stadtbezirk wohnen oder dort kandidiert haben sowie 
andere Ausschussmitglieder (sachk. Bürger/Einwoh-
ner) können nach Maßgabe der Geschäftsordnung an 
nichtöffentlichen Sitzungen als Zuhörer teilnehmen. 
Die Neufassung entspricht der Regelung für den Rat 
(s. § 5 Abs. 3 neu). 
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(5) Alle Zuhörer an nichtöffentlichen Sitzungen der Be-

zirksvertretungen haben sich in der Pause zwischen 
dem öffentlichen und dem nichtöffentlichen Teil der 
Tagesordnung in eine Liste einzutragen und in dem 
für Zuhörer bestimmten Teil des jeweiligen Sit-
zungsraumes Platz zu nehmen. Die Berechtigung 
zur Teilnahme als Zuhörer ist vom jeweils zuständi-
gen Schriftführer vor Beginn der nichtöffentlichen 
Sitzung zu prüfen. Der Nachweis wird durch Vorla-
ge eines vom Oberbürgermeister ausgestellten 
Ausweises geführt. 
 
 

 
(5) In die Tagesordnung der Sitzungen der Bezirks-

vertretungen können als Punkt 1 der Tagesord-
nung Fragestunden für Einwohner zu Angelegen-
heiten der Stadt aufgenommen werden, für die 
folgendes Verfahren gilt:  
 
a)  Frageberechtigt sind die Einwohner des jewei-

ligen Stadtbezirks.     
b)  Fragen sind möglichst schriftlich zu stellen. 
c)  Fragen, die spätestens eine Woche vor der Sit-

zung, für die eine Fragestunde vorgesehen ist, 
beim Bezirksvorsteher eingehen, werden in der 
Reihenfolge des Eingangs in der Einwohner-
fragestunde beantwortet. Später eingehende 
Fragen können bis zur nächsten Sitzung zu-
rückgestellt werden. 

   
d) Fragen, die während einer Fragestunde münd-

lich gestellt werden, werden in der Regel in der 
nächstfolgenden Einwohnerfragestunde be-
antwortet, es sei denn, dass die Frage sofort 
beantwortet werden kann. 

e) Fragen werden an den Bezirksvorsteher gerich-
tet.  

Ersatz des Verdienstausfalls und auf Zahlung von 
Sitzungsgeld. 

 
 
(5) Alle Zuhörerinnen und Zuhörer an nichtöffentlichen 

Sitzungen der Bezirksvertretungen haben sich in 
der Pause zwischen dem öffentlichen und dem 
nichtöffentlichen Teil der Tagesordnung in eine 
Liste einzutragen und in dem für Zuhörerinnen 
und Zuhörer bestimmten Teil des jeweiligen Sit-
zungsraumes Platz zu nehmen. Die Berechtigung 
zur Teilnahme als Zuhörerin/Zuhörer ist von der 
jeweils zuständigen Schriftführerin/dem jeweils 
zuständigen Schriftführer vor Beginn der nichtöf-
fentlichen Sitzung zu prüfen. Der Nachweis wird 
durch Vorlage eines von vom Oberbürgermeister 
ausgestellten Ausweises geführt.  

 
(5) In die Tagesordnung der Sitzungen der Bezirks-

vertretungen können als Punkt 1 der Tagesord-
nung Fragestunden für Einwohnerinnen und Ein-
wohner zu Angelegenheiten der Stadt aufgenom-
men werden, für die folgendes Verfahren gilt:  

 
a) Frageberechtigt sind die Einwohnerinnen und 

Einwohner des jeweiligen Stadtbezirks.  
b) Fragen sind möglichst schriftlich zu stellen. 
c) Fragen, die spätestens eine Woche vor der 

Sitzung, für die eine Fragestunde vorgese-
hen ist, bei der Bezirksbürgermeisterin/dem 
Bezirksbürgermeister eingehen, werden in 
der Reihenfolge des Eingangs in der Ein-
wohnerfragestunde beantwortet. Später ein-
gehende Fragen können bis zur nächsten 
Sitzung zurückgestellt werden. 

d) Fragen, die während einer Fragestunde 
mündlich gestellt werden, werden in der Re-
gel in der nächstfolgenden Einwohnerfrage-
stunde beantwortet, es sei denn, dass die 
Frage sofort beantwortet werden kann. 

e) Fragen werden an die Bezirksbürgermeiste-

 
 
 
nicht erforderlich, da über § 21 Abs. 1 i. V. m. § 5 Abs. 
4 und 5 bereits geregelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. § 6 Abs.3 der geänderten Hauptsatzung (7. Änderungssatzung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. § 6 Abs.3 der geänderten Hauptsatzung (7. Änderungssatzung) 
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f) Fragen müssen kurzgefasst sein. Sie dürfen nur 
eine konkrete Frage enthalten und sollen eine 
kurze Beantwortung ermöglichen. Die Frage 
darf nicht in mehrere Unterfragen unterteilt 
werden sowie keine Beurteilungen oder Wer-
tungen enthalten. Es kann jedoch als Einlei-
tung der Ausgangspunkt der Frage kurz dar-
gestellt werden. Fragen, die den vorgenannten    
Bestimmungen nicht entsprechen, weist der 
Bezirksvorsteher zurück. 
 

 
g) Zu jeder Frage kann der Fragesteller in der 

Einwohnerfragestunde zwei Zusatzfragen stel-
len. 

h) Der Befragte kann die sofortige Beantwortung 
von Zusatzfragen ablehnen, wenn hierfür be-
sondere Gründe vorliegen. In diesem Fall ist 
die Antwort mit Einwilligung des Fragestellers 
schriftlich, sonst in der folgenden Sitzung zu 
geben. Eine schriftliche Antwort ist der Nieder-
schrift beizufügen.  

i) Zu Fragen und ihrer Beantwortung kann von je-
der Fraktion und von den Einzelmitgliedern der 
Bezirksvertretung, die keiner Fraktion angehö-
ren, abschließend eine Stellungnahme abgege-
ben werden, die die Dauer von drei Minuten 
nicht überschreiten darf. 

 
 
 
j) Die Einwohnerfragestunde soll in der Regel 30 

Minuten je Sitzung nicht überschreiten. Fragen, 
die innerhalb dieser Zeit nicht beantwortet wer-
den, sind bis zur nächsten Fragestunde zurück-
zustellen, sofern der Fragesteller sich nicht mit 
einer schriftlichen Beantwortung einverstanden 
erklärt.   
 

k)  ………………………………. 
 

rin/den Bezirksbürgermeister gerichtet.  
f) Fragen sollen kurz gefasst sein. Sie sollen 

nur eine konkrete Frage enthalten und eine 
kurze Beantwortung ermöglichen. Die Frage 
darf nicht in mehrere Unterfragen unterteilt 
werden sowie keine Beurteilungen oder Wer-
tungen enthalten. Es kann jedoch als Einlei-
tung der Ausgangspunkt der Frage kurz dar-
gestellt werden. Fragen, die den vorgenann-
ten Bestimmungen nicht entsprechen, weist 
die Bezirksbürgermeisterin/der Bezirksbür-
germeister zurück. 
 

g) Zu jeder Frage kann die Fragestellerin/der 
Fragesteller in der Einwohnerfragestunde 
zwei Zusatzfragen stellen. 

h)  Die/der Befragte kann die sofortige Beant-
wortung von Zusatzfragen ablehnen, wenn 
hierfür besondere Gründe vorliegen. In die-
sem Fall ist die Antwort mit Einwilligung der 
Fragestellerin/des Fragestellers schriftlich, 
sonst in der folgenden Sitzung zu geben. Ei-
ne schriftliche Antwort ist der Niederschrift 
beizufügen.  

i) Die Beantwortung der Fragen obliegt der Be-
zirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürger-
meister, die/der ggf. eine Vertreterin/einen 
Vertreter der Verwaltung um Antwort bitten 
kann. Stellungnahmen von Fraktionen oder 
Einzelvertreter/-innen in der Bezirksvertre-
tung sind nicht vorgesehen.  
 

 
j) Die Einwohnerfragestunde soll in der Regel 

30 Minuten je Sitzung nicht überschreiten. 
Fragen, die innerhalb dieser Zeit nicht be-
antwortet werden, sind bis zur nächsten Fra-
gestunde zurückzustellen, sofern die Frage-
stellerin/der Fragesteller sich nicht mit einer 
schriftlichen Beantwortung einverstanden er-
klärt.   

 
„sollen“ statt „müssen“ (d. h. Ausnahmen sind möglich) 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. § 6 Abs.3 der geänderten Hauptsatzung (7. Änderungssatzung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politische Stellungnahmen zu der Beantwortung der 
Einwohnerfragen sollen ausgeschlossen werden. 
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l) ……………………………… 
 

(6) Die Bezirksvertretungen können auf Antrag be-
schließen, dass zu einzelnen Punkten der Tages-
ordnung in der folgenden Sitzung der Bezirksver-
tretung Sachverständige und/oder Einwohner ge-
hört werden sollen. Der Antrag ist zu begründen 
unter Angabe des Namens und der Anschrift des 
Anzuhörenden und der Fragen, zu denen er gehört 
werden soll. 
 

 
 
 
 
(7) ……………………………………... 

 

k) ………………………………. 
 

l) ………………………………. 
 
(6) Soweit nicht im Rahmen eines Antrages zur Ge-

schäftsordnung die Sitzungen der Bezirksvertre-
tungen unterbrochen werden, können die Bezirks-
vertretungen beschließen, dass zu einzelnen 
Punkten der Tagesordnung - ggf. in der folgenden 
Sitzung der Bezirksvertretung - Sachverständige 
und/oder Einwohnerinnen und Einwohner gehört 
werden sollen.  
 Der Antrag ist zu begründen unter Angabe des 
Namens und der Anschrift des Anzuhörenden und 
der Fragen, zu denen er gehört werden soll. 

 
(7)  …………………………………….. 

 

 
 
 
 
 
 
Es soll auf die Möglichkeit der Sitzungsunterbrechung 
hingewiesen werden. 
 
 
 
Es soll auch möglich sein, ad hoc Sachverständige zu-
zulassen. 
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§ 20 
Sitzungen der Ausschüsse 

 
(1) ……………………………………... 

 
(2) Die Vorschriften des § 4 Abs. 2 und 3 gelten für 

die Ausschüsse entsprechend. Darüber hinaus 
sind folgende Angelegenheiten in nichtöffentlicher 
Sitzung zu behandeln: 
a)  Stundung, Niederschlagung und Erlass von 

Forderungen; 
b)  Angelegenheiten der Rechnungsprüfung; 
c)  Grundstücksangelegenheiten; 
d)  Gewährung von Darlehen; 
e)  Aufnahme von Krediten; 
f)  Vergaben; 
g) Maßnahmen zur Bodenordnung. 

 
(3) Die Ausschüsse können auf Antrag beschließen, 

dass zu einzelnen Punkten der Tagesordnung in 
der folgenden Sitzung Sachverständige und/oder 
Einwohner gehört werden sollen. Der Antrag ist zu 
begründen unter Angabe des Namens und der 
Anschrift des Anzuhörenden und der Fragen, zu 
denen er gehört werden soll. 
 

 
 
 
 
(4) Die Vorschriften des § 12 Abs. 4 zur Begrenzung 

der Redezeit sind für Ausschüsse nicht anzuwen-
den. 
 

(5) Im Übrigen gelten für die Ausschüsse und die an-
deren Gremien der Stadt die Vorschriften dieser 
Geschäftsordnung sinngemäß. Anfragen, die nicht 
in das Aufgabengebiet des angesprochenen Aus-
schusses fallen, sind an den Vorsitzenden des zu-

 
§ 22 

Sitzungen der Ausschüsse 
 
(1) …………………………………….. 

 
(2) Die Vorschriften des § 4 Abs. 2 und 3 gelten für 

die Ausschüsse entsprechend.  
Darüber hinaus sind folgende Angelegenheiten in 
nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln:  
a)  Stundung, Niederschlagung und Erlass von 

Forderungen; 
b)  Angelegenheiten der Rechnungsprüfung; 
c)  Grundstücksangelegenheiten;  
d)  Gewährung von Darlehen;  
e)  Aufnahme von Krediten;  
f)  Vergaben;  
g)  Maßnahmen zur Bodenordnung.  
 

(2) Soweit nicht im Rahmen eines Antrages zur Ge-
schäftsordnung die Sitzungen der Ausschüsse un-
terbrochen werden, können die  Ausschüsse be-
schließen, dass zu einzelnen Punkten der Tages-
ordnung - ggf. in der folgenden Sitzung - Sach-
verständige und/oder Einwohnerinnen und Ein-
wohner gehört werden sollen. Der Antrag ist zu 
begründen unter Angabe des Namens und der 
Anschrift des Anzuhörenden und der Fragen, zu 
denen er gehört werden soll.  
 

(3) Die Vorschriften des § 14 Abs. 4 zur Begrenzung 
der Redezeit sind für Ausschüsse nicht anzuwen-
den. 
 

(4) Im Übrigen und soweit keine gesonderten Reg-
lungen getroffen worden sind gelten für die Aus-
schüsse und die anderen Gremien der Stadt die 
Vorschriften dieser Geschäftsordnung sinnge-
mäß. Anfragen, die nicht in das Aufgabengebiet 
des angesprochenen Ausschusses fallen, sind an 

 
 
 
 
 
 
nicht erforderlich, da über § 21 Abs. 1 i. V. m. § 5 Abs. 
2 bereits geregelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es soll auf die Möglichkeit der Sitzungsunterbrechung 
hingewiesen werden. 
 
Es soll auch möglich sein, ad hoc Sachverständige zu-
zulassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Die Beiräte bestimmen über die Satzung, inwieweit die 
Geschäftsordnung gelten soll. 
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ständigen Ausschusses weiterzuleiten. Über An-
träge und Anregungen einer Bezirksvertretung zu 
überbezirklichen Angelegenheiten ist, soweit es 
sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung 
handelt, umgehend der zuständige Ausschuss zu 
informieren. 
 

 
 
(6) Der Ausschussvorsitzende setzt nach Benehmen 

mit dem stellvertretenden Ausschussvorsitzenden 
und dem Oberbürgermeister die Tagesordnung 
fest und lädt zu den Sitzungen ein.  
Eine Sitzung ist einzuberufen, wenn der Oberbür-
germeister es beantragt oder ein Fünftel der Aus-
schussmitglieder oder eine Fraktion unter Angabe 
der zur Beratung zu stellenden Gegenstände es 
verlangen. 
 
 
 
 
 
 

(7) Die Einladung mit Vorlagen zu den Ausschusssit-
zungen ist 

       a)  dem Oberbürgermeister 
       b)  den ordentlichen Ausschussmitgliedern, 

c)  den Fraktionen für stellvertretende Aus-
schussmitglieder und zur Sammlung , 

       d)  den fraktionslosen Ratsmitgliedern und 
       e)  dem zuständigen Beigeordneten 
      unter Angabe der Tagesordnung schriftlich zuzulei-
ten. 
 

 

die Vorsitzende/den Vorsitzenden des zuständi-
gen Ausschusses weiterzuleiten. Über Anträge 
und Anregungen einer Bezirksvertretung zu über-
bezirklichen Angelegenheiten ist, soweit es sich 
nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung 
handelt, umgehend der zuständige Ausschuss zu 
informieren. 
 

(5) Die/der Ausschussvorsitzende setzt im Benehmen 
mit der/dem stellvertretenden Ausschussvorsit-
zenden und der Oberbürgermeisterin/dem Ober-
bürgermeister die Tagesordnung fest und lädt zu 
den Sitzungen ein.  
 

(6) Auf Verlangen der Oberbürgermeisterin/des O-
berbürgermeisters oder auf Antrag einer Fraktion 
ist die/der Ausschussvorsitzende verpflichtet, ei-
nen Gegenstand in die Tagesordnung aufzuneh-
men. 
Eine Sitzung ist einzuberufen, wenn die Oberbür-
germeisterin/der Oberbürgermeister es beantragt 
oder ein Fünftel der Ausschussmitglieder oder ei-
ne Fraktion unter Angabe der zur Beratung zu 
stellenden Gegenstände es verlangen. 
 

(7) Die Einladung mit Vorlagen zu den Ausschusssit-
zungen ist 

a) der Oberbürgermeisterin/dem Oberbür-
germeister 

b) den ordentlichen Ausschussmitgliedern, 
c) den Fraktionen und Gruppen für stellver-

tretende Ausschussmitglieder und zur 
Sammlung , 

d) den fraktions- und gruppenlosen Ratsmit-
gliedern 

e) der/dem zuständigen Beigeordneten 
unter Angabe der Tagesordnung schriftlich zuzu-
leiten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gesetzliche Regelung nach § 58 Abs. 2 GO NRW 
 
 
 
Für das Recht des Oberbürgermeisters gibt es keine 
gesetzliche Grundlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung der Gruppen 
 
 
 
 
 
Es gilt das Verfahren für die Einladungen zu Ratssit-
zungen (§ 3 neu). 
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§ 21 
Teilnahme an Ausschusssitzungen 

 
(1) Bei Verhinderung eines Ausschussmitgliedes 

nimmt einer der vom Rat gewählten Vertreter an 
der Ausschusssitzung teil. Stellvertretende Aus-
schussmitglieder sind in der durch die Wahl fest-
gelegten Reihenfolge berechtigt, jedes Mitglied 
des Ausschusses zu vertreten, das ihrer Fraktion 
angehört oder von ihr benannt ist. 
 

 
(2) ………………………………….. 

 
(3) Bei Beratung eines Ausschusses über Angelegen-

heiten, die auf einen Antrag oder eine Anregung 
einer Bezirksvertretung zurückgehen, haben der 
Bezirksvorsteher oder dessen Stellvertreter oder 
im Falle von deren Verhinderung ein anderes Mit-
glied der Bezirksvertretung das Recht, dazu in der 
Sitzung gehört zu werden. 
 

 
(4) Mitglieder der Bezirksvertretungen und sachkundi-

ge Bürger können an nichtöffentlichen Ausschuss-
sitzungen unbeschadet der Regelung für Ratsmit-
glieder und stellvertretende Ausschussmitglieder 
nach § 58 Abs. 1 Satz 4 GO NW teilnehmen, so-
weit deren Aufgabenbereich durch den Bera-
tungsgegenstand berührt wird. Die Teilnahme als 
Zuhörer begründet keinen Anspruch auf Ersatz 
des Verdienstausfalls und auf Zahlung von Sit-
zungsgeld. Die Berechtigung zur Teilnahme als 
Zuhörer ist vom jeweils zuständigen Schriftführer 
vor Beginn der nichtöffentlichen Sitzung zu prüfen. 
Der Nachweis wird durch Vorlage eines vom O-
berbürgermeister ausgestellten Ausweises ge-
führt. 

 

§ 23 
Teilnahme an Ausschusssitzungen 

 
(1) Bei Verhinderung eines Ausschussmitgliedes 

nimmt eine der vom Rat gewählten Vertreterin-
nen/ einer der vom Rat gewählten Vertreter an der 
Ausschusssitzung teil. Stellvertretende Aus-
schussmitglieder sind in der durch die Wahl fest-
gelegten Reihenfolge berechtigt, jedes Mitglied 
des Ausschusses zu vertreten, das ihrer Fraktion 
angehört oder von ihr benannt ist. 

 
(2) …………………………………...  

 
(3) Bei Beratung eines Ausschusses über Angele-

genheiten, die auf einen Antrag oder eine Anre-
gung einer Bezirksvertretung zurückgehen, haben 
die Bezirksbürgermeisterin/der Bezirksbürger-
meister oder die Stellvertreterin/der Stellvertreter 
oder im Falle von deren Verhinderung ein anderes 
von der Bezirksvertretung entsandtes Mitglied das 
Recht, dazu in der Sitzung gehört zu werden.  

 
(4) Mitglieder der Bezirksvertretungen und andere 

Ausschussmitglieder können an nichtöffentlichen 
Ausschusssitzungen unbeschadet der Regelung 
für Ratsmitglieder und stellvertretende Aus-
schussmitglieder nach § 58 Abs. 1 Satz 4 GO NW 
teilnehmen, soweit deren Aufgabenbereich durch 
den Beratungsgegenstand berührt wird und soweit 
nicht die Voraussetzungen des § 31 GO NRW 
(Ausschließungsgründe) vorliegen. Die Teilnahme 
als Zuhörerin/Zuhörer begründet keinen Anspruch 
auf Ersatz des Verdienstausfalls und auf Zahlung 
von Sitzungsgeld. Die Berechtigung zur Teilnahme als 
Zuhörerin/Zuhörer ist von der jeweils zuständigen Schriftführe-
rin/dem jeweils zuständigen Schriftführer vor Beginn der nicht-
öffentlichen Sitzung zu prüfen. Der Nachweis wird durch Vor-
lage eines von der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeis-
ter ausgestellten Ausweises geführt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. § 6 Abs.3 der geänderten Hauptsatzung (7. Änderungssatzung) 
 
 
 
 
 
Anpassung an die Regelung für den Rat (s. § 5 Abs. 3 
neu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht erforderlich, da in über § 22 Abs. 5 neu i. V. m. § 
4 Abs. 5 neu geregelt. 
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§ 22 
Gemeinsame Sitzung mehrerer Ausschüsse 

 
Bei gemeinsamer Sitzung mehrerer Ausschüsse eini-
gen sich ihre Vorsitzenden über den Vorsitz. Kommt 
eine Einigung nicht zustande, entscheidet das Los. 
Werden Anträge gestellt oder Beschlüsse gefasst, 
stimmt jeder Ausschuss für sich hierüber ab. 
 
 

§ 24 
Gemeinsame Sitzung mehrerer Ausschüsse 

 
Bei gemeinsamer Sitzung mehrerer Ausschüsse eini-
gen sich ihre Vorsitzenden über den Vorsitz. Kommt 
eine Einigung nicht zustande, entscheidet das Los. 
Werden Anträge gestellt oder Beschlüsse gefasst, 
stimmt jeder Ausschuss für sich hierüber ab. 
Es wird eine Niederschrift erstellt, die von allen Vorsit-
zenden der beteiligten Gremien sowie der jeweils be-
stellten Schriftführerin/dem jeweils bestellten Schrift-
führer unterzeichnet wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
dient der Klarstellung 

§ 23 
Niederschriften über Ausschusssitzungen 

 
(1) § 18 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung. 

 
(2) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und dem 

Schriftführer zu unterzeichnen. 
 
 
Ein Abdruck der Niederschrift ist dem Oberbür-
germeister, den Ausschussmitgliedern, den stell-
vertretenden Ausschussmitgliedern, den Fraktio-
nen, den fraktionslosen Ratsmitgliedern und dem 
zuständigen Beigeordneten unverzüglich zuzulei-
ten. 
 

 
(3) ……………………………………….. 

 
(4) Über Beschlüsse von Ausschüssen mit Entschei-

dungsbefugnis ist zu allen Tagesordnungspunk-
ten, in denen der Ausschuss Entscheidungen trifft, 
unverzüglich eine Beschlussniederschrift zu ferti-
gen, von der je ein Exemplar spätestens bis zum 
Ablauf des dritten Werktages nach der Aus-
schusssitzung dem Oberbürgermeister und fünf 
Exemplare dem Büro des Rates zuzuleiten sind. 
Diese Niederschrift liegt ab dem vierten Werktag 

§ 25 
Niederschriften über Ausschusssitzungen 

 
(1) § 18 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung. 

 
(2) Die Niederschrift ist von der/dem Vorsitzenden 

und der Schriftführerin/dem Schriftführer zu unter-
zeichnen.  

 
(1) Ein Abdruck der Niederschrift ist der Oberbürger-

meisterin/dem Oberbürgermeister, den Aus-
schussmitgliedern, den stellvertretenden Aus-
schussmitgliedern, den Fraktionen und Gruppen, 
den fraktions- und gruppenlosen Ratsmitgliedern 
und den zuständigen Beigeordneten unverzüglich 
zuzuleiten.  

 
(2) ……………………………………….. 

 
(3) Über Beschlüsse von Ausschüssen mit Entschei-

dungsbefugnis ist zu allen Tagesordnungspunk-
ten, in denen der Ausschuss Entscheidungen trifft, 
unverzüglich eine Beschlussniederschrift zu ferti-
gen, von der je ein Exemplar spätestens bis zum 
Ablauf des dritten Werktages nach der Aus-
schusssitzung der Oberbürgermeisterin/dem O-
berbürgermeister und acht Exemplare dem Büro 
des Rates zuzuleiten sind. Diese Niederschrift 

 
 
 
Nicht erforderlich, da in über § 22 Abs. 5 neu i. V. m. § 
20 neu geregelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gilt das Verfahren Niederschriften Rat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
für 6 Fraktionen und 1 Gruppe, 1 Ex. für 004 
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nach einer Ausschusssitzung für die Dauer der 
Einspruchsfrist (§ 24 Abs. 1) für alle Ausschuss-
mitglieder im Büro des Rates zur Einsicht offen. 
Bei der Berechnung der Frist zählen Sonnabende, 
Sonntage und gesetzliche Feiertage nicht mit. 

 
 

liegt ab dem vierten Werktag nach einer Aus-
schusssitzung für die Dauer der Einspruchsfrist (§ 
26 Abs. 1) für alle Ausschussmitglieder im Büro 
des Rates zur Einsicht offen. Bei der Berechnung 
der Frist zählen Sonnabende, Sonntage und ge-
setzliche Feiertage nicht mit. 
 

 

 
 
 
 
 

§ 24 
Einspruch gegen Ausschussbeschlüsse 

 
(1) Die Frist für den Einspruch des Oberbürgermeis-

ters oder eines Fünftels der Ausschussmitglieder 
gegen einen Ausschussbeschluss gemäß § 57 
Abs. 4 Satz 2 GO NW beträgt drei Tage.  
Die Frist beginnt für die bei der Beratung anwe-
senden Ausschussmitglieder mit der Kenntnis-
nahme. Für den Oberbürgermeister und die übri-
gen Ausschussmitglieder beginnt die Frist mit der 
Auslegung im Büro des Rates (§  23 Abs. 5) zu 
laufen. 
 

 
(2) ………………………………….. 

 
(3) Das Büro des Rates hat den Einspruch und des-

sen Begründung dem Oberbürgermeister und dem 
Ausschussvorsitzenden unverzüglich zuzuleiten. 
 
 

(4) …………………………………... 
 

 

§ 26 
Einspruch gegen Ausschussbeschlüsse 

 
(1) Die Frist für den Einspruch der Oberbürgermeiste-

rin/des Oberbürgermeisters oder eines Fünftels 
der Ausschussmitglieder gegen einen Aus-
schussbeschluss gemäß § 57 Abs. 4 Satz 2 GO 
NW beträgt drei Tage.  
Die Frist beginnt für die bei der Beratung anwe-
senden Ausschussmitglieder mit der Kenntnis-
nahme. Für die Oberbürgermeisterin/den Ober-
bürgermeister und die übrigen Ausschussmitglie-
der beginnt die Frist mit der Auslegung im Büro 
des Rates (§ 25 Abs. 3) zu laufen. 
 

(2) …………………………………... 
 

(3) Das Büro des Rates hat den Einspruch und des-
sen Begründung der Oberbürgermeisterin/dem 
Oberbürgermeister und der/dem Ausschussvor-
sitzenden unverzüglich zuzuleiten. 
 

(4) …………………………………..  
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§ 25 

Fraktionen 
 
(1) ………………………………….. 

 
(2) Ein Ratsmitglied oder ein Bezirksvertretungsmit-

glied kann nur einer Fraktion angehören. Ratsmit-
glieder, die Mitglied einer Bezirksvertretung sind, 
können auch einer Fraktion der Bezirksvertretung 
angehören. 
 

(3) Ratsmitglieder oder Bezirksvertretungsmitglieder, 
die keiner Fraktion angehören, können sich einer 
Fraktion mit deren Zustimmung anschließen 
(Hospitanten). 
 

(4) Die Bildung einer Fraktion, ihre Bezeichnung, die 
Namen ihres Vorsitzenden, ihrer stellvertretenden 
Vorsitzenden und ihrer Mitglieder und Hospitanten 
sind dem Oberbürgermeister bzw. dem Bezirks-
vorsteher schriftlich mitzuteilen. Ferner ist an-
zugeben, wer berechtigt ist, für die Fraktion Anträ-
ge zu stellen oder sonstige Erklärungen ab-
zugeben. 
Hospitanten zählen bei der Bestimmung der Frak-
tionsstärke nicht mit. 
 

 
 
(5) Zur Vorbereitung ihrer Beratungen können die 

Fraktionen im Rahmen ihrer Aufgaben vom Ober-
bürgermeister Auskünfte über die von diesem oder 
in seinem Auftrag gespeicherten Daten verlangen, 
soweit der Datenübermittlung nicht Rechtsvor-
schriften, insbesondere Bestimmungen der Daten-
schutzgesetze, entgegenstehen. 
 
 

(6) Das Auskunftsersuchen ist durch den Vorsitzen-
den der Fraktion schriftlich unter wörtlicher Wie-

§ 27 
Fraktionen, Gruppen 

 
(1) …………………………………... 
 
(2) Ein Ratsmitglied oder ein Bezirksvertretungsmit-

glied kann nur einer Fraktion oder Gruppe ange-
hören. Ratsmitglieder, die Mitglied einer Bezirks-
vertretung sind, können auch einer Fraktion der 
Bezirksvertretung angehören.  

 
(3) Ratsmitglieder oder Bezirksvertretungsmitglieder, 

die keiner Fraktion angehören, können sich einer 
Fraktion mit deren Zustimmung anschließen 
(Hospitanten). 
 

(4) Die Bildung einer Fraktion oder Gruppe, ihre Be-
zeichnung, die Namen der/des Vorsitzenden, 
der/des stellvertretenden Vorsitzenden bzw. bei 
Gruppen der Sprecherin/des Sprechers und ihrer 
Mitglieder und Hospitanten sind der Oberbürger-
meisterin/dem Oberbürgermeister bzw. der Be-
zirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister 
schriftlich mitzuteilen. Ferner ist anzugeben, wer 
berechtigt ist, für die Fraktion Anträge zu stellen 
oder sonstige Erklärungen abzugeben. 
Hospitanten zählen bei der Bestimmung der Frak-
tionsstärke nicht mit. 
 

(5) Zur Vorbereitung ihrer Beratungen können die 
Fraktionen im Rahmen ihrer Aufgaben von der 
Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister 
Auskünfte über die von diesem oder in seinem 
Auftrag gespeicherten Daten verlangen, soweit 
der Datenübermittlung nicht Rechtsvorschriften, 
insbesondere Bestimmungen der Datenschutzge-
setze, entgegenstehen.  

 
(6) Das Auskunftsersuchen ist durch die Vorsitzen-

de/den Vorsitzenden der Fraktion schriftlich unter 

 
Berücksichtigung der inzwischen bestehenden Grup-
pen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. § 6 Abs.3 der geänderten Hauptsatzung (7. Änderungssatzung) 
 
in der Praxis nicht relevant 
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dergabe des Fraktionsbeschlusses an den Ober-
bürgermeister zu richten. 
 
 

(7) Für die Verwertung der übermittelten Daten gelten 
die allgemeinen Vorschriften, insbesondere die 
Bestimmungen der Datenschutzgesetze. 
 

(8) Bei Auflösung einer Fraktion sind übermittelte per-
sonenbezogene Daten sowie sonstige vertrauliche 
Sitzungsunterlagen an die Stadt Bielefeld abzulie-
fern. 
 

(9) Den Fraktionen im Rat der Stadt Bielefeld sind 
Haushaltsmittel zu den sächlichen  und personel-
len Aufwendungen zu gewähren. 

 
 
 

wörtlicher Wiedergabe des Fraktionsbeschlusses 
an die Oberbürgermeisterin/den Oberbürgermeis-
ter zu richten.  

 
(7) Für die Verwertung der übermittelten Daten gelten 

die allgemeinen Vorschriften, insbesondere die 
Bestimmungen der Datenschutzgesetze.  

 
(8) Bei Auflösung einer Fraktion oder Gruppe sind 

übermittelte personenbezogene Daten sowie 
sonstige vertrauliche Sitzungsunterlagen an die 
Stadt Bielefeld abzuliefern.  

 
(9) Den Fraktionen und Gruppen im Rat der Stadt 

Bielefeld sind Haushaltsmittel zu den sächlichen 
und personellen Aufwendungen zu gewähren. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nicht erforderlich, da in der GO NRW geregelt 
 

§ 26 
Funktionsbezeichnungen 

 
Die Funktionsbezeichnungen dieser Geschäftsordnung 
werden in weiblicher oder männlicher Form geführt. 
 

 

.  Entfällt, da individuell eingearbeitet 

§ 27 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Geschäftsordnung tritt am 25. November 1994 in 
Kraft.  
Die bisherige Geschäftsordnung tritt mit diesem Tage 
außer Kraft. 

 

§ 28 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Geschäftsordnung tritt am 01.01.2011 in Kraft.  
Die bisherige Geschäftsordnung tritt mit diesem Tage 
außer Kraft. 

 

 

 
 
 
 


